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§ 107 UG Ausschreibung und
Aufnahme

UG - Universitatsgesetz 2002

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 02.11.2025

1. (1)Alle zur Besetzung offen stehenden Stellen sind vom Rektorat 6ffentlich auszuschreiben. Stellen fir das
wissenschaftliche und kinstlerische Personal gemal? § 94 Abs. 1 Z 4 sind international, zumindest EU-weit
auszuschreiben. Im Rahmen einer Ausschreibung kdnnen auch alternative Zuordnungen zu einer Personalgruppe
vorgesehen werden. Die Ausschreibungsfrist hat zumindest zehn Tage, fir Arbeitsverhaltnisse gemafd &8 94 Abs. 2
Z 1 jedoch mindestens drei Wochen zu betragen.

2. (2)In folgenden Fallen kann von einer Ausschreibung abgesehen werden:

1. 1.bei der Besetzung von Stellen, die ausschlief3lich fir Aufgaben in der Lehre und mit geringem
Stundenausmal (Lehrauftrag) vorgesehen sind, und

2. 2.bei Stellen fur zeitlich befristete Drittmittelprojekte, denen ein qualifiziertes Auswahlverfahren
vorausgegangen ist, wenn die Bestimmungen des Geldgebers dem nicht entgegenstehen;

3. 3.bei Stellen, die gemal § 99a besetzt werden.

3. (3)Arbeitsvertrage sind von der Rektorin oder vom Rektor auf Vorschlag oder nach Anhérung der Leiterin oder des
Leiters der Organisationseinheit und der oder des unmittelbaren Vorgesetzten, der oder dem die zu besetzende
Stelle zugeordnet ist, abzuschliel3en.

4. (4)Arbeitsvertrage fir Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an Vorhaben gemalR§ 27 Abs. 1 Z 3 sowie fur
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die aus zweckgebundenen Mitteln der Forschungsférderung finanziert werden,
sind von der Rektorin oder vom Rektor auf Vorschlag der oder des unmittelbaren Vorgesetzten, der oder dem die
zu besetzende Stelle zugeordnet ist, abzuschlieRBen.

5. (5)Arbeitsvertrage von Universitatsprofessorinnen und Universitatsprofessoren sind von der Rektorin oder vom
Rektor nach Durchfihrung des Berufungsverfahrens gemaf §8 98 oder 99 abzuschlieRBen.

In Kraft seit 01.05.2024 bis 31.12.9999

© 2025 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/univg/paragraf/94
https://www.jusline.at/gesetz/univg/paragraf/94
https://www.jusline.at/gesetz/univg/paragraf/99a
https://www.jusline.at/gesetz/univg/paragraf/27
https://www.jusline.at/gesetz/univg/paragraf/98
file:///

	§ 107 UG Ausschreibung und Aufnahme
	UG - Universitätsgesetz 2002


